
• Bundesnetzagentur 

für die Landesregulierungsbehörde Aktenzeichen: BK9-16/8158-RK 12-16 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösober-

grenze nach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität. Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

in Wahrnehmung der Aufgaben für das Land Thüringen, 

durch die Beisitzerin als Vorsitzende Anne Christine Zeidler, 

den Beisitzer Roland Naas 

und die Beisitzerin Dr. Ulrike Schimmel, 

gegenüber der EW Eichsfeldgas GmbH, Hausener Weg 32, 37339 Leinefelde-

Worbis, vertreten durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin -
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

am 10.07.2019 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 wird abweichend vom Antrag 

mit dem Wert festgelegt. Dem Antrag auf Anpassung der ka/en-

derjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Regulierungspe~iode wird insoweit 

stattgegeben, als die Antragstellerin verpflichtet ist, ihre jeweilige kalend.erjähr-

liche Erlösobergrenze der dritten Regulierungsperiode um den in Anlage 

R1_Gesamt dieses Beschlusses für das jeweilige Jahr der Regulierungsperio-

de ermittelten Betrag anzupassen. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2.) Eine Kostenent~cheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schre.iben vom 21 .06.2017, eingegangen bei der Be-

.schlusskammer am 22.06.2017, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten Re-

gulierungskontosaldos zum 31.12.2016 und Anpassung der mit Beschluss BK9-

16/8158 vom 28.06.2019 festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a .i.V.m. § 5 Abs. 3 und.4 

i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. Die über das Energiedatenportal der Bundesnetz-

agentur übermittelten Erhebungsbögen (Erhebungsbogen zum Regulierungskonto 

sowie Erhebungsbogen gemäß §.· 28 Nr. 1, 3 und 4 Anreizr~gulierungsverordnung) 

liegen der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin mit Schreiben 

vom 02.07.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin h_at mit 

Schreiben vom 16.07.2018 Stellung genommen, in dem sie um Berücksichtigung des 

Vergleichs mit TelDaFax Energy GmbH im Jahre 2015. bat. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte vei:wiesen. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

II. 

Die Entscheidung über den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergeht auf.Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m.· § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3, 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 

ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus 

§ 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Thüringen gemä.ß der „Übergangsvereinbarung zum . gekündigten 

Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem 

Energiewirtschaftsgesetz vom 6. August 2014" zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Freistaat Thüringen vom 20.12.2018 (Bekanntmachung: Thü-

ringer Staatsanzeiger Nr. 7/2019 vom 18.02.2019, S. 395 ff.; in Kraft seit dem 

01.01.2019). 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Entscheidung über die Genehmigung des Regulie-

rungskontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrenze · ist § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 

Abs. 3 und Abs. 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV. Während in§ 29 Abs. 1 EnWG u.a. ge-

regelt ist, dass die Regulierungsbehörde Entscheidungen nach den in § 21a Abs. ·6 

EnWG genannten· Rechtsverordnungen, zu denen auch die Anreizregulierungsver-

ordnung gehört, durch Festlegung oder durch Genehmigung trifft, konkretisiert§ 32 

Abs. 1 ARegV diese Ermächtigung u.a. dahingehend, dass die Regulierungsbehörde 

Festlegungen oder Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgeset-

zes zur Anpassung der Erlösobergrenzen nach§ 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw.· 

zur Ausgestaltung und zum Ausgleich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV 

(Abs. 1 Nr. 2) treffen kann.· 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine 

Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter der 
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- enthält Betriebs- und ~eschäftsgeheimnisse -

Formulierung „nach Maßgabe des§ 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die Anpas-

s'ungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten Saldo des Regulierungskontos 

ergeben. Dieser unterliegt gemäß§ 5 Abs. ·3 Satz 1 ARegV ebenso wie dessen Ver-

teilung der Genehmigungspflicht durch die Regulierungsbehörde. Die Zu- oder Ab-

schläge (Anpassungsbeträge) auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers werden demnach anhand des ermittelten Reguli~rungskont~ldos 

bestimmt: Der Anfrag ist gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.06. 

zu stellen; die Anpassung erfolgt nach § 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 01.01. des fol-

genden Jahres. 

§ 34 Abs. 4 ARegV enthält eine Übergangsregelung für die erstmalige Beantragung 

des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der Er-

lösobergrenze. Nach§ 34 Abs .. 4 Satz 1 ARegV kann der Netzbetreiber einen Antrag 

nach§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegVerstmals zum 30.06.2017 stellen. Bei 

der ersten Auflösung ·des Regulierungskontos umfasst die Auflösung gemäß § 34 

Abs. 4 Satz 2 ARegV alle noch offenen Kalenderjahre. Dies betrifft die Kalenderjahre 

2012 bis 2016. § 34 Abs. 4 Satz. 3 ARegV regelt, dass der ermittelte Saldo abwei-

chend von der Regelung in § 5 Abs. 3 ARegV (Auflösung über drei Jahre) annuitä-

tisch bis zum Ende der dritten Regulierungsperiode (Auflösung über fünf Jahre) 

durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt wird. 

Die Erlösobergrenze· selbst wird für die dritte Regulierungsperiode vom 01.01.2018 

bis 31.12.2022 für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode gemäß§ 4. 

Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV durch die 

Regul ierungsbehörde bestimmt. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober-

grenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs.· 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

des Netzbetreibers wird im Rahmen der erstmaligen Beantragung der Saldo des Re-

gulierungskontos zum 3'1.12.2016 vom Netzbetreiber ermittelt. Dieser ergibt sich aus 

den jährlich vom Netz~treiber auf dem Regulierungskonto ve,rbuchten Differenzen 

der noch offenen Kalenderjahre 2012 bis 2016, die mit diesem Beschluss entweder 

genehmigt oder abweichend festgelegt werden: 

Dies sind gemäß § 5 Abs. 1 und 1 a ARegV die Differenzen 

zwischen 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

- den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be-

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen 

gemäß § 5 Abs~ 1 S. 1 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

erforderlichen f nanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Abs. 1 

$. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus In-

vestitionsmaßnahmen gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 6ARegV; 

- den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV 

(volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, · 

- den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört und den in 

der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Diffe-

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Mess-

stellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verursacht wird und 

soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von modernen 

Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel-

lenbetriebsgesetz handelt 

sowie 

- der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag riach § 1 Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten ergibt,§ 5 Abs. 1a ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den Regulierungskonto-

saldo zum 31.12.2016 und die sich daraus ergebenden Zu- oder Abschläge richtig 

berechnet hat, ist der Antrag wie beantragt zu genehmigen. Anderenfalls sind der 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 und die sich daraus ergebenden Anpas-

sungsbeträge abweichend vom Antrag festzulegen. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlösobergrenze setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 

Materiell setzt die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus 

ergebenden Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saldo des Re-

gulierungskontos und die Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig be-

rechnet hat. Anderenfalls legt die Regulierungsbehörde diese Größen mit dieser:n 

Beschluss abweichend vom Antrag- fest. 

4. Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV ist eine Anpassung der kalender-

jährlichen Ertösobergrenzen erforderlich. 

4.1. Antragszeitpunkt 

Der Antrag nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV muss gern. § 4 Abs. 4 

Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.Juni. eines Kalenderjahres gestellt werden. 

Gemäß der Übergangsregelung in§ 34 Abs. 4 ARegV kann der Antrag erstmals zum 

30.Juni 2017 .·gestellt werden. Der Antrag der Antragstellerin ist der Beschlusskam-

mer am 22.06.2017 und damit fristgerecht zugegangen. 

4.2. Antragsform 

Der Antrag nach§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a ARegV muss gemäß§ 5 Abs. 4 S. 

1 ARegV neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zugrunde liegenden Da-

ten, insbesondere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des 

abgelaufenen Kalenderjahres enthalten. Gemäß§ 5 Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der 

Antrag weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich 
' 

entstandenen Kapitalkosten und . 

der dem Kapitalkostenaufschlag nach § 1 Oa zugrunde gelegten betriebsnotwendigen 

Anlagegüter enthalten . Hierzu gehören insbesondere Angaben zu den Anschaffungs-

und Herstellungskosten und die jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnli-

che Nutzungsdauer nach Anlage 1 der Gasnetzentgeltverordnung. Sinn und Zweck 

der Regelung ist es, die Bewegungen auf dem Regulierungskonto für die genehmi-

gende Regulierungsbehörde transparent darzustellen. Für die Jahre. 2012 bis 2016 

ist der Kapitalkostenaufschlag nicht relevant. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrunde liegenden 

Daten formgerecht schriftlich bzw. elektronisch bei der Bundesnetzagentur einge-
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

reicht. Die züm Antrag gehörenden Erhebungsbögen wurden unter Nutzung der ak-

tuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten 

XLSX-Datei hinsichtlich der wesentlichen Angaben vollständig und formal richtig 

ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforder-

lichen Unterlagen beigefügt. 

4.3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 beantragt. Grundsätzlich beantragt de( Netzbetreiber den von ihm ermittelten 

Regulierungskontosaldo für das letzte ab~eschlossene Kalenderjahr. Dieser wird 

-gemäß§ 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV annuitätisch über die drei der:n ~ahr der. Erm_ittlu~g 

folgenden Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

In § 34 Abs. 4 ARegV hat der Verordnungsgeber jedoch eine Übergangsregelung 

getroffen, die für den Erstantrag zum 30.06.2017eine abweiche.nde Vorgehensweise 

vorschreibt. Danach wird der nach§ 5 ARegV ermittelte Saldo, in den alle noch offe-

nen Kalenderjahre (2012 bis 2016) einzubeziehen sind, annuitätisch bis zum Ende 

der dritten "Regulierungsperiode durch Z.u- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 

verteilt. Der Netzbetreiber beantragt demnach zum 30.06.2017 die Genehmigung 

des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016, der auf Grundlage der Differenzen 

der Jahre 2012 bis 2016 ermittelt wird, und die entsprechende Anpassung der Erlös-

obergrenzen der Jahre 2018 bis 2022: 

4.4: Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die dritte Regulie-

rungsperiode. 

5. Ermittlung der Anpassung der kalend~rjährlichen Erlösobergrenzen 

Die Zu- oder Abscllläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Re-

gulierungsperiode (Kalenderjahre 2018 bis 2022) basieren auf abweichend festgeleg-

ten Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016. 
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Der Netzbetreiber hat einen Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 in Höhe von 

beantragt. Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 war abwei-

chend vom Antrag mit dem Wert 

festzulegen . 

Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31.12.2016 resultiert aus den 

jährlich, jeweils am Ende der Kalenderjahre 2012 bis 2016 vom Netzbetreiber auf 

dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen gemäß§ 5 Abs.1 und 1a ARegV. 

Aufgrund der Übergangsregelung in§ 34 Abs. 4 Satz 2, nach der die erste Auflösung 

des Regulierungskontos alle noch offenen Jahre umfasst, waren die Differenzen der 

Kalenderjahre 2012 bis 2015 zusätzlich zu den Differenzen des Kalenderjahres 2016 

in die Berechnung des Saldos zum 31. 12.2016 einzubeziehen. 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber ermittelten und auf dem Regulie-

rungskonto verbuchten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016. und den sich daraus 

zum 31.12.2016 ergebenden Regulierungskontosaldo geprüft. Betreffend die Diffe.: 

renzen der einzelnen Kalenderjahre ist die Beschlusskammer zu folgenden Prüfer-

gebnissen gekommen: 

5.1. Jährliche Differenzen 

Für die Berechnu~g der jährlichen Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 wird auf die 

Anlage R1_Gesamt und auf die schriftlichen Erläuterungen in der Anlage R verwie-

sen. 

5.2. Verzinsung der Differenzen und Berechnung des Regulierungskonto-

saldos 2016 

Die genehmigten bzw. abweichend festgelegten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 

waren gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalender durchschnittlich 

gebundenen Betrags zu verzinsen, .wobei sich der durchschnittlich gebundene Be-

trag aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand ergibt. Die Ver-

zinsung richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank· veröffentlichten Um-

laufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichti-
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

gung der Verzinsung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte Regulie-

rungskontosaldo zum 31.12.2016. 

5.3. Berechnung der Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der 

Regulierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. Abweichend hiervon ist ge-

mäß der Übergangsregelung nach § 34 Abs. 4 ARegV der Regulierungskontosaldo 

zum 31.12 .2016 über die -Erlösobergrenzen der gesamten dritten Reg ulierungsperio-

de zu verteilen, so dass insgesamtfünf Annuitäten zu bilden sind. 

Für die Berechnung der Annuitäten der Jahre 2018 ff. bildet der Barwert zum 

30.06.2017 die Grundlage, Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die Zu- bzw. Abschläge auf die EOG kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 

Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der ka-

lenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeben sich aus Anlage 

~1_Gesamt des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalen-

derjährlichen ErlösQbergrenzen 2018 bis 2022 gemäß Ziffer 1.) des Tenors um 

- anzupassen. 

6. Rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der 

sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

Die in diesem Beschluss erfolgte abweichende Bescheidung de~ Regulierungskonto-

saldos und der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem 01 .01 .2018 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen Überschneidung der Prozesse zum Regulierungskonto mit 

den Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte 

Regulierungsperiode begründet. Die Erlösoberg renzen-Verfah ren, insbesondere die 

Bestimmung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV als Teil des Verfah-

rens, waren im zweiten Halbjahr 2017 vorrangig zu bearbeiten, da die Kostenprüfling 

wiederum vorgreiflich für die Effizienzwertermittlung war. Neben den Erlösobergren-

zen-Verfahren waren aufgrund der Neufassung von § 1 Da ARegV bis zum Ende des 

Jahres 2017 entsprechende Verfahren zur Genehmigung von Kapitalkostenaufschlä-

gen durchzuführeri. Zusätzlich kam erschwerend hinzu, dass es für die Bestimmung 

9 

9  



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse-

des Regulierungskontosaldos erforderlich war, dass. vorgreifiiche Verfahren nach § 
1 O ARegV zu Erweiterungsfaktoranträgen sowie nach § 26 Abs. 2 ARegV zu teilwei-

sen Netzübergängen abgeschlossen sein mussten, bevor die Entscheidungen zur 

Genehmigung der entsprechenden Regulierungskontosalden spruchreif waren. Auch 

dem Abschluss dieser Verfahren war daher Priorität einzuräumen. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung 

des Qualitätselements nach§ 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, 

hilfsweise Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Genehmigung der 

Anpassung der Erlösobergrenze in· diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Be-

schlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende Genehmigungen die Ausnahme sein 

sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart 155/15 (V}, Rn. 

38, juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be-

schlusskammer jedoch entschieden, von einer vorlaufigen Genehmigung nach§ 72 

EnWG abzusehen und die. Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 nach Maßgabe des§ 5 ARegV rückwirkend zum 01.01.2018 zu genehmigen. 

Eine vorläufige Genehmigung nach§ 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

nicht zweckdienlich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von N~tzentgelten. 

Zum Jahresende 2017 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbe.:. 

trag für die Erlösobergrenze 2018 durch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Fest-

legung hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern ledig-

lich die dem Netzbetreiber bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in 

Form eines vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine 

vorläufige Genehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der 

Netzbetreiber in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer 

Durchsicht durch die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vor-

läufigen Festlegungen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat daher 

den Netzbetreibern lediglich in Form eines Schreibens Anhaltspunkte genannt, wel-

cher Betrag aufgrund des Regulierungskontosaldos bei der Verprobung zum 

01.01.2018 einfließen sollte. Diese Hinweise wurden für.alle Marktteilnehmer auf der 

Homepage der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

Die Beschlusskammer sah es aus den vorgenannten Gründen als sachdienlich an, 

sämtliche Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwal-

tungsverfahren (Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
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in der dritten Regulierungsperiode nach§ 29Abs. 1 EnWG.i.V.m. §§ 32·Abs.1Nr. 1, 

Abs. 2 ARegV zu K~pitalkostenaufschlägen nach § 10a ARegV, Erweiterungsfakto-

ren nach§ 10 ARegV sowie Netzübergängen nach§ 26 ARegV) zu verwenden. Im 

Übrigen war, wie vorstehend bereits ausgeführt, die Genehmigung des Regulie-

rungskontosaldos bei einzelnen Netzbetreibern ohne den Verfahrensabschluss von 

Erweiterungsfaktoren und Netzübergängen der Jahre 2012 bis 2016 nicht möglich. In 

die Abwägung ist. auch eingeflossen, dass die zeitliche Verzögerung mit 7 Monaten 

der Verzögerung; Berechnung ab dem 01.01 .2018 nicht gravierend war und dem 

Netzbetreiber seine individuellen Antragswerte bekannt waren. 

Angesichts der sich nicht als gravierend erweisenden Verzögerung und der frühzeiti-

gen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung der Erlösobergrenze 

2018 maßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die· rückwirkende Ge-

nehmigu ng des Regulierungskontosaldos Lind der sich daraus ergebenden Anpas-

sung der Erlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichtigung aller Aspekte als sinn-

vollste Lösung. 

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo und die sich daraus ergebenden An-

pa~sungsbeträge für die Jahre 2018-2022 rückwirkend zu genehm ig~n . ist auch ver-

hältnismäßig. Die Entscheidung dient· dem legitimen öffentliche·n Zweck, entspre-. 

chend den Vorgaben des EnWG und der ARegV den Regulierungskontosaldo aus-

zugleichen und etwaige Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zurück-

zugeben bzw. zu wenig vereinnahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rück-

wirkende Festlegung ist hierzu geeignet. Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen 

Zeitpunkt ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. 

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des ·Regulierungskontos zum 31.12.2016 und seine Verteilung auf die 

Kalenderjahre 2018 bis 2022 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden, 

könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 2012 bis 

2016 im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt wer-

den. Daher wird -die Besch lusskammer notwendige Korrekturen der. Edösobergren-

zen 2012 bis 2016 in dem zum Zeitpunkt -der Anderung noch .offenen Regulierungs-

kontosaldo (d.h. der Regulierungskontosaldo, dessen Aufü;>sung noch nicht ab-

schließend genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend§ 

5 Abs. 2 ARegV berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entschei-

dungen oder einer Anpassungszusage veranlasst sein. 
11 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

III. 

Zur Frage der Kostentragung nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

.Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 

Thüringer Oberlandesgericht Jena (Hausanschrift: Rathenaustraße 13, 07745 Jena) 

eingeht. 

.Oie Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwer.debegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vor-sitzenden des Beschwe.rdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa-

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten .. Die Beschwer..: 

deschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter-

zeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG) 

· Bonn, den 10.07.2019 

Beisitzerin als Vorsitzende Beisitzer Beisitzerin 
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[Anlage R 

für Verteilnetzbetreiber im regulären Verfahren 

1 Vorbemerkungen 

Der Regulierungskontosaldo wurde zum 31.12.2011 berechnet und im Rahmen der 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergre.nzen der zweiten· Regulierungsperiode 

berücksichtigt. Hierfür wurden gemäß § 5 Abs. 4 ARegV Zu- bzw. Abschläge auf die 

entsprechenden Erlösobergrenzen gebildet. Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos 

zum 31.12.2016 gemäß§ 34 Abs. 4 ARegV und der entsprechenden Anpassungsbeträge 

sind zunächst die einzelnen Jahresdifferenzen 2012 bis 2016 zu bestimmen. Diese ergeben 

sich aus den einzelnen Positionen gemäß§ 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2}. Die einzelnen 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 werden in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 

die Berechnung de.s Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 und der Annuitäten 
beschrieben. 

In der Anlage R1_Gesamt sind die entsprechenden Jahresdifferenz.an der Jahre 2012 bis 

2016, deren Verzinsung, der Saldo zum 31.12.2016 sowie die entsprechenden Annuitäten 

abgebildet. Die zulässigen Erlöse finden Sie in der Anlage R2, die nach dem Jahr und der 

Netznummer benannt ist. Die Anlage R2_2012-1 bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des 

Netzes 1 des Jahres 2012. In der Anlage R3_Erzielbare Erlöse werden die erzielbaren 

Erlöse der Jahre 2012 bis 2016 in einer Übersicht dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen (§ 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV) sowie insbesondere die Erlösdifferenz, die sich aus der Abweichung der 

prognostizierten· Mengen; die· in die Verprobungsrechnung eingeflossen sind, und den 

tatsächlich realisierten Mengen ergibt, sind zu berücksichtigen. 
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Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Berücksichtigung def nach § 

29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 2 ARegV festgelegten 

Erlösobergrenze. Dab~i ist die gemäß§ 4 Abs. 1', 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach 

Maßgabe von§ 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinfll!ssbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 
S. 1 - 3 ist die festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß§ 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres anzupassen. Abzustellen ist da.bei auf die jeweils im 

vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten; bei Kostenanteilen nach § 11 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 4 und 6 ist bis zum Jahr 2016 auf das Kalenderjahr abzustellen, auf das die 

Erlösobergrenze anztiwenden sein soll . 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie . einer 

Mehrerlösabschöpfung nach§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV 

Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträger_i 

• nach· Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) {§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

und 

• einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. Eine Anpassung gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 1 aufgrund eines genehmigten 

Kapitalkostenaufschlags ist für die E rm ittl u ng des Reg u 1 ierungskontosaldos zum 31 .12. 2016 

noch nicht relevant. Der Kapitalkostenaufschlag wurde erstmals für das Jahr 2017 
genehmigt. 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 8 ARegV die Anderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes zu berücksichtigen. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

(Qualitätselement) war in den Jahren 2012 bis 2016 nicht relevant. 

Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 

Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt 
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der tatsächlich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß§ 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren 

Erlöse hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich au.f die Umsatzerlöse zurückgegriffen. 

Hierbei wird auf die Umsatzerlöse· aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche 

Korrekturen bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit 

Rückstellungsbildungen nicht zu berücksichtigen sind. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass der Netzbetreiber derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach · § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils. zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei ~iner Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV 

(erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, 

auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen 

Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen · Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage können ebenfalls 

Bestandteil dieser Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen od,er für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

1 n anspruchn ahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3 Differenz aus Investitionsmaßnahmen 

Nach § 4 ·Abs. 3 Nr: 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjä~rlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten 

nach § 11 - Abs. 2 . Nr. 6 ARegV . (nicht. beeinflussbare Kostenteile) auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Ein jährlicher Plan-Ist-

Kostenabgleich ermittelt die Differenz, welche gemäß § 5 Abs. 1, 2 ARegV auf dem 

Regulierungskonto verzinst und verbucht wird. 
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2.4 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten 

nach § 11 Abs. 5 ARegV (volatile Kostenanteile für die Beschaffung von Treibenergie) auf 

Basis des . Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Diese 

Regelung war erstmalig zum 01.01.2011 anwendbar. Die diesbezüglich in den Jahren 2012 
bis 2016 enthaltenen Ansätze sind den tatsächlich entstandenen Kosten des jeweiligen 

Jahres gegenüperzustellen. 

Zudem besteht gemäß der Festlegung der Kosten für Lastflusszusagen als volatile 

Kostenanteile i. S. d. § 11 Abs. 5 ARegV (K<?LA) (vgl. BK9-14/606) die Möglichkeit, volatile 

Kosten im Rahmen von Lastflusszusagen anzupassen. 

Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu 

berücksichtigen. 

2.5 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für-das 

Kalenderjahr bei effizienter · Leistungserbringung entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung 

durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b 

EnWG a. F. sowie nach § 44 GasNZV verursacht wird. 

3 Bestimmung der Jahresdifferenzen 

3.1 Jahresdifferenz 2012 

3.1.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2012 

3.1.1~1 ·Zulässige Erlöse 2012 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlöscibergrenze 2012 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2012-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2012-1 Zelle 182 dargestellt. 
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Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2012-1 012 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer ·für da.s Kalenderjahr 2012 An.gaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen ·nach § 4 Abs. 3 ARegV . sowie der den ·jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 1 O GasNEV (Periodenübergreifende 

Saldierunq 2008) 

Die Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m; § 10 

GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in Anlage R2_2012-1, Zeile 80 

dargestellt und beträgt 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV i.V.m. · § 4 Abs. 4 S.1 Nr.1 ARegV 

(Erweiterungsfaktor) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2012-1 Zeile 64 

dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte ~emäß § 4 Abs. 4 S. 1 ·Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung . der festgelegten kalende~ährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARe9V _erfolgte nicht. 

3.1.1.2 Erzielbare Erlöse 2012 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2012 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse .dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 
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Dabei wurden hiervon abweichend für einen Übergangszeitraum bis zum Ende der ersten 

Regulierungsperiode etwaige Forderungsausfälle· berücksichtigt, indem diese von den 

herangezogenen Umsatzerlösen in Abzug gebracht wurden. 

3.1.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2012 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.1.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2012 

Die Berechnung . des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1 

Gesamt Zeilen 1 O und 11 dargestellt. 

3.1.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2012 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2012 die Kosterweränderung für die Messung 

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b ·EnWG übermittelt. 

Diese Werte w~rden fn der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.2 Jahresdifferenz 2013 

3.2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2013 

3.2.1.1 Zulässige Erlöse 2013 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2013 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2013-1: Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2013-1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 
Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjah~ 2013 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zLi berücksichtigen. Gemäß § 8 

ARegV ergibt sich. der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus dem durch das 

Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex (VPI). Für die 

Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird der · VPI . des vorletzten 

Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, verwendet (VPI t). Dieser wird 

ins Verhältnis gesetzt zum VPl. des Basisjahres (VPI 0). 
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Basisjahr der Erlösobergrenze 2013 ist gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß 

Statistischem Bundesamt beträgt der VPI für das Jahr 2010 100,00 (aufgrund der aktuellen 

Basisumstellung der Indexwerte durch das Statistische Bundesamt) und für das Jahr 2011 

102, 10 (abrufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Jerm VPI tl VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 ARegV 

aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2011 zuni VPI 

für das Jahr 2010 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode . {2013) einen 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0210. Da den Netzbetreibern im Herbst 2012 für die 

Kalkulation der Netzentgelte 2013 lediglich die Indexreihe auf Basis des Jahres 2005 (d.h. 

vor der Basisumstellung des Statistischen Bundesamtes) zur Verfügung stand, geht die 

Beschlusskammer für 2011 von einem Indexwert 102,31 ausi der sich aus der Division der 

Indexwerte 110,7 und .108,2 ergibt. Dies sind die Indexwerte für 2010 und 2011 mit dem 

Basisjahr 2005 (vergleiche hierzu Anlage R2_2013-1 012 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2013 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S .. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (E.rweiterungsfaktor)' (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungs.faktor) {§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2013-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.2.1.2 Erzielbare Erlöse 2013 

Nach Prüfung· der ·vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2013 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 
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3.2.2 Di.fferenz aus vorgelagerten Netzkosten 2013 

Die Differenz au$ vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.2.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2013 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1 

Gesamt Zeilen 1 O und 11 dargestellt. 

3.2.4 Differenz a1,1s Kosten für Messun_g und Messstellenbetrieb 2013 

Der Netzbetreiber für das Kale_nderjahr 2013 ·die Kostenveränderung für die Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in.der Anlage R1_ Gesamt Zeile. 12 dargestellt. 

3.3 Jahresdifferenz 2014 

3.3.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2014 

3.3.1.1 Zulässige Erlöse 2014 

Eine detaillierte Aufgliederung de·r Erlösobergrenze 2014 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemaß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2014-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2014~1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamt;ndexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2014 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2014-1 012 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 ~· 1 Nr. 2 ARegV) 

lm Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das· Kalenderjahr 2014 Angaben hinsichtlich · der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 
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Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2014 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennung.sfähig: 

Personalzusatzkosten 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung Kosten für betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 9 

ARegV geltend gemacht. . Sofern diese Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen in der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 abgeschlossen worden sind, 

sind diese Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile. Die anerkennungsfähigen Kosten sind in Anlage R2_2014-1 Zeile 22 

dargestellt. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsf~ktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 
Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2014-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.3.1.2 Erzielbare Erlöse 2014 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2014 die in f:\nlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 
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3.3.2 Differenz ~us vorgelagerten Netzkosten 2014 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.3.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2014 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage 

R1_Gesamt Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.3.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2014 

Die Kostenveränderung für die . Messung. bzw .. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG werden ·in der Anlage R1_Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.4 Jahresdifferenz 2015 

3.4.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2015 

3.4.1.1 Zulässige Erlöse 2015 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2015 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich· in Anlage R2_2015-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrertze wird in der Anlage 

R2_2015-1Zelle182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2015 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2015-1 012 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinff ussbaren Kostenanteilen "ach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber ·der 

Beschlusskammer für das Kalende~ahr 2015 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeintlu$sbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 
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Anpassung nach M~ißgabe des· § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs .. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2015-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 
Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.4.1.2 Erzielbare Erlöse 2015 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2015 die. in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

Der Netzbetreiber hat Forderungsausfälle im Tabellenblatt A 1 b_Detailabfrage GuV als 

Erlöskorrektur eingetragen und von den Umsatzerlösen aus Netzentgelten in Abzug 

gebracht. Forderungsausfälle werden jedoch nur für einen Übergangszeitraum bis zum Ende 

der ersten Regulierungsperiode berücksichtigt, so dass tatsächlich entstandene 

Forderungsausfälle ~b 2013 nicht mehr anerkannt werden. Diese Beträge wurden daher von 

der Beschlusskammer zu den Umsatzerlösen hinzuzuaddiert. 

3.4.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2015 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt dargestellt. 

3.4.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2015 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1 

Gesamt· Zeilen 1 0 und 11 dargestellt. 

3.4.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2015 

Die . Kostenveränderung für die·. Messung bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 
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3.5 Jahresdifferenz 2016 

3.5.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2016 

3.5.1.1 Zulässige Eriöse 2016 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2016 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2016-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2016-1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2016 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2016M1 012 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis· 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer fü_r das Kalenderjahr 2016 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen ·nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegende~ Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S.1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor)(§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2016-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Ertösobergrenzen aufgrund von § 4 
Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 
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·3.5.1.2 Erzielbare· Erlöse 2016 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2016 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

3.5.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2016 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.5.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2016 

Die Berechnung des ·Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1 

Gesamt Zeilen 1 O und 11 dargeste'llt . 

3.5.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2016 

Die Kostenveränderung für die ·Messung bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG. werden in der Anlage R1_Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

4 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der 
Anpassungsbeträge 

Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 sind die entsprechenden 

Differenzen der.Jahre 2012 bis 2016 zu berücksichtigen. Die Differenzen der Jahre 2012 bis 

2016 sind in der Anlage R1_Gesamt Zeile 014 - H14 dargestellt. Hat der Netzbetreiber in 

den Jahren 2010 und/oder 2011 Mehrerlöse erzielt und von der optionalen Sonderlösung 

Gebrauch gemacht, ist zudem der entsprechende Anpassungsbetrag bei der Saldenbildung 

zu berücksichtigen. Der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 2010 ist in der Zelle 

022, der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 2011 ist in der Zelle E22 zu finden. 

Diese Jahresdifferenzen sind gemäß § 5. Abs. 2 ARegV zu verzinsen. Der 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 ist in der Zelle H27 angegeben. 

Aus _dem be_rectmeten Reguli~rungskontosaldo wird gemäß der Übergangsr~elung in§ 34 

Abs. 4 ARegV eine fünfjährige Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle D37-

H37 angegeben. 
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EW Eichsfeldgas GmbH 

Rl Ermittlung der Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 

,...._..,,. "·-· --·--. ..-- „ „.., .,, ~ "" „„ .... ·-:r--. - ""1 ..•... .., Bestimmung der Jahresdifferenz '..: ,·•.;;' .. '/, \'-.; :;i;• ~„(> '!!" n · „ ' ; 
·· - - ~-

nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

Erforderliche Inanspruchnahme tatsächlich entstandene Kosten 
vorgelagerter Netzebenen gemäß §11 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Volatile Kostenanteile gemäß §11 
Abs. 5 ARegV 

Messung/ Messtellenbetrieb 

Sonstiges 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthal tene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung 
entstehende Kostenveränderun1 

·Jahressaldo der Einzeldifferenzen Rem. Bundesnetzagentur 
ern. Antrag des Netzbetreibers 

Differenz 

·Bestimmung deS'ReiUife';;'.i"ng~kontö'Sä'idos- - - · - -------·· 
Vorjahressaldo {Anfangsbestand' 
Jahressaldo der Einzeldifferenzen 

Betrag aus optionaler Sonderlösun 
Endbestand 
Mittelwert aus Anfangs- und Endbestand 
Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2_ ARe.S_V 
Verzinsun1t des Saldos 
Gesamtsaldo nach Verzlnsun 

~~ ............ ,... ........,...... 
Verteilung 

Anpassungsbetrag S1 

Betriebsnummer 12000466 

Seite 1 von 12 

26 



R2 2012·1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2012 

o.iten der Re-gulierungsperiode 

Verttllongsta.ktor nach Verl:eilun;sllktornadl Genereller sektaril'ler 
Jahr § 16 Abs. 2 ARegV Praduktivittb.faktor § 18 Aba. 1 ARegV (III) 

(V1,inäfll'] n11ch §. 9 ARagV (PftJ 
V erfahren.urt 

All•o•ngorlveau geml8 f 6 Ab•. 1 AAe</V 2009 0,10 1.2500% 

2010 0.20 2,5156% 

Buls)ltv lbl 2004 2011 O,lO J.7Q71% 

9002% 201 2 O.• O 5,09•5% 

10t ,e 

108,20 

Douerlulltnlcht bednnussl>are K"""""'11eil• nach t 11 Abs. 2 ARagV Werte: aus Basisjahr Kosten ErtOM Saldo aus Ndn'•r· 
lncl•runll"" (Übortrog) 

oe&et:Z!k::he Abnel'lme· undVergDtunog~ohtt:n (Nr. 11 „ 
Konz<<sloooabgaben (Nr.2) 

Betr1el>Nteuem tNr. 3) 

erb"ct.Jtlche lnangpntchnahme V«gelagmer N012tbeoai (N<. -4) € 

geno11r11ig-„ ..,._aßnohmen nad1 § 23 ARegV (Nt. 6) c 
AuMou>g doo Abzugol>otroge• nach § 23 />bo. 2a ARegV € 

verbleibende Koe.ten Biogas n.ach Abzug ~Wzvngg.pauschale (Nr. 8a) ( 

1 t b. und tan~erh;i. Vereinbar . .211 La .... M"Borgungslalgt. (Abschk.iN vor 
Nr. 9 

Bnt•bl· und Per'liona!ratstttlgtelt (Nr. 10) 

Beru~ltang. Weiterbil'*-ing, B•tr\ebsldndtrtlgtut:ltt<in (Nr. 11) 

p1:u1ctiliener lnve3titk::nRuschlagmid'I f25ARtgV (Nr.12) 

PJJIOeistg vm Baa.dtmtenmachOssenJ N.a.n1chfuukostenbeltr.!gen (Nr. 13) 

von GEmHl!rsargungsnetzen, eh elrl.,. E 

€ 

o ... rhlft richt beeinflus.sbare Koslmn KAdnb 

volril<o K-le nach 9 11 Abs. 6 AR.egV K-lnVKO Erlo.e fn\11(0 Kosten In VKt Erlllseln\11(1 $aldCI WS Nvtzver• 
llnd•Nn9Cn (Obonra1I 

IKGU91'1 tlr die Bescl\a~ won Treibenergie O,OOE O,llOC 0.00( O,llO€ 1 
JKOflen tlr U1t&J&.gnJ&agen ooa• 0.00 . 1 

Su-me o,oot oooc 0,00 ( 0,00 ( 

Saldo O,OOE O,OOE 

Orf1erenz. der v ol nik!:n Kosten.3n'lC'i~ (VXt - VKO) 0 OOEl 0,00 •! 

SM'.a 2~12 
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8e:eJn~tUtbar1r Kolleri1nfeil [Ch] 

B~eintuttbu1r Ko1ter1arm11 fl 

Vwfib•rgllhtnd nrdlt ~einfJuesberer Kostcnantnil {%) 

VorObtrgthM>d nicht baoinBJssbarw Kosten~I ~ 

Nldtl 11b~ba.Ut9r bt.:l..tuubanrka~i! 

Abrubl.uendtr beefnlunb1Nr l<osttnMlteil 

~ YW(.lbe"Jl'hend nlcht boornfluubarwr ugL nicht 
bautian bM11dlt.1Mlsuen Kamnmdeil 

ClualilAllselcmc ot tOt) 

Zu- llfl IO aufoli&Ert.tl11cbs enzen&e:l'I 19 AR. 

Saldo.,.. AoUUll•,.,ng•kontH (S~ 

Kalenderjl hrllche Etlosob<!rgren.ze 

~.O - l<A<ilb.O 

t - EWll 

IW>,C 

EW. 

KA•~.O 

1 - VI 

(1 - lll)xKAb,0 

lllXl<Ab,O 

ICA'1111.0 t (1 - VI) y ICAb,O 

(VPhM'IO-l'FI) X EFl 

(l<Avnh,O + ( 1 - III) • l\Al>,0) x (VPIWP10 - PF~ X 

.An~:ull!. EOO vw Saldo a.1.1 N.UVClf"'o Summ.~-·· ECO 
N""'•~•o -rungon(OMrlr>gj nod>Nottv-""'9l• 

Seil• 3von 12 
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R2 2013-1 Nachrechnung der angepassten Ertösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kafondorjahr 2013 

Verteilungsfaktor nach Jahr § t5Ab<.1 ARegV t\'t) V.rl.hrenNft FtegetJerlelYen 

Auogang&niveau gemaß § 8 P«.. 1 ARegV 2013 o.::o 

2014 0,40 

2010 20 15 o.so . 

2'16 0,80 

Verbnlucherpni1gaaomtindex nac;:h § 8 Mt9V des Jahrn 2010 (VPIO) 100 2Gt7 1,00 

102,31 

Dauorllatt nk:llt t>eeinftU••bare Kos1<Nn1ollo n1d> § 11 Ab&. 2 AR<lflV Werte aus Buisj.,..r kos9' 

ges8tzftohe All nah rne- und Vergutungsp lh::trt~n (Nr. 1) 

K0!1=oicn..,bgoben (Nr. 2) 

Batriebslteuem (Nr. 3) 

ertordCflche lnansptuehne.hme VOfget.gerter ~en (Nr. 4) 

a•nllhmP lnvntilionarnaßnahmen nach. t 23 ~tjl/ (Nr. 6) 

AIJIO.ung d„ Abzug<beirages noch§ 23 .ol>s. 2a ARegv 

vl!Wtlleibende K061N'I Bioga$ nach Abzug W!lz:ungepausehafe {Nr !a) 

Betrle~ und Pt1r:tmofrul814tigkeit (Nf. 1 O) 

p11U'Sd"l1Ucrl:er fnvesdilon"UUSdilag n.ch f 25 ARarJ/ (Nr 12) 

0:11.Jftrtl~ nicht bfflnflus.sbare: Ko$1«1 KAdnb 

•o&a1ile Kostenanteik: nach! 11 A.b>. 8 A"11V Ko.ttn ln\l'KO E-inlll(I) Kostrn In VK1 ErtöseinVK1 

IKosten llr die Bes.cha&n11 von Trd>criergie 0,006 tpo~ o,ooc o,eo~ 

1 Koolen b LastftuSSZJJ$&9f!rl 0 DD4t o.OO E 

Summe O,DD€ D,00, O.OOf D,00( 

So'do 0,001 0,00 € 

Dlft•,..nz der volat:Hen KosteNnt~ilc {VKt • VKO) o oo t:I 

Verleilun?faktor n~oh 
§ 16 Abs. 2 ARogV 
(\lt, indivJ 

Saldo aQ Netzw:r-
lrlderungen (Oi:.rtn.al 

s.kto-.as Nnzv.r.. 
Jnd<NllSl<tl IObertr.tgJ 

€ 

E 

E 

l 
1 

0,00 tl 

Oem:rcler sckt<lr.:dcr 
Prcduktivitä't&faldor 
nach § 9 AAegV [Pflf 

1,!5000% 

3.0225% 

4,5678% 

6.1~4% 

1.na•„ 
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BeeinluNbarer Koa!Alnante~ FJ 

VorObergflhend n&cl'tt beeinffuaaberer Kostenantlll (%J 

VOl(Jbergol10nd nicht_...,.,.""'..., Kootenanteil 11 

Nicht abgebt ultf Teil der beelnb~baren Kosten 

Jlhrtioh. voritberg•h.nd richt beei'nftuss:INrcr zz9L nlct!I 
eMutwt~:sUNn ~ 

l·E.W. 

KAb.O 

e:wa 
KAvnb,O 

1·111 

(1 · VI!• KAl>,O 

\/hKAb,0 

Veil>n1Uoh11p„l1ge„~ndex nl!dl f s ~V VPI 

S~gerung des Vorbrauchctf.lt'Elic995amlinde1t be~ auf S.t bjahr VPlt J 'VPtO 

Verbrauotlefl)f'tlSQetemtincrex J. ProduJcllvlt6tsf1'ru~hritt. 

J:ihrtfcho J<oGteniantioHo Kvnb +Kb mitVPf und PF 

(VPIWPIO) • PFt 

vnbO +- 1.Vt\ X K.AbO X ltNPIO-. 

tt!llllngS tJcnl NICh § 4~ § 10 Eft 

Zu· und Absc:N a.uf d e ErMscbct cnzc nech 

v-.<1enmg dor volltilen K„tenont.lle 1\11<1-vKlll 

Vertnderu <1er voletltin KO$ten~nteife nad'I 11 Abs. 5 \/ 

&onde.ff.ctNerM·tt:e 

5o'11v•i11•11< <k nlcnt wn der Re formal err-1 w1ud.n 

Kalendef!lhrliclM ErtGaollersrrenu 

(\IPIWl'IQ • Pf't) x EFI 

(AAWlb,0 + ( 1 - \III X Kl\b.O 1 r (llFIWPIO • PFQ x EO' 

EO!, kalenc!erjahrtich 

A.ngepQSste eoo vOf SMG'o .us NtDft:I'- Swnm• (an9fpaut. EOO 
- •dinclon>ngon lci-.igen (()-91 nocll H.,..eltncler>!n9"1 

s .... sv~t2 
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R2 2014-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2014 

Daten ct.r ReguUerung1pertode 

VcrtdWl~f'akloJ n•th Von.i1unV9- nadl Genereller nkWr1ller 
Jshr § 16Abs. 1 ARegV (\II) § 16Abs 2AA"{JV ---tvl,lld;vl qach § 9 AAe<;oJ IPf11 

Revelvertaluen 

2013 0,20 1.Sll00% 

2014 0,40 3,0225'JC. 

2010 2015 0.60 4,5678% 

F.f!tJi,.nrwe.,1[EWJ 90,6C% 2016 O,llO 6,1354% 

Verbniuch1rpnl1gnamtlnde1 nach§ a ARegV dllfo Jahres 2010 (VPIO] 100 2017 1,00 7,728"1% 

Vertnucherpreis.gesamtlrldex nach S 8 AAegV de9 Jahres 2012 (VPlt] 104,10 

Dauomoft•idrt bocinllussbonKAl-lanach§ 11 Abs. 2ARegV Wart. aaa Basisjahr Koat.n 9aldo au& Netzvier-
ln-.ngen~g) 

gesetzlidlcAl>nollm<>-i.ndVer(l(llm5'1Jlliot<en (llr. 1) • 
Konzeri.....t>goben (Nr. 2) 

Bnieb:istcuem (Nr. 3) € 

erfDrd.Wche lnanepruchn1hme vorgelagerter llJetzebenen (Nr. 4} € 

genehmigte lnvntieionsma8nahmen rtadl § 23 AReuV (Nr. 8) 

Auftasung des Abalgsbetragee nacti § 23 Abt. 2a ARf:lt'J 

verbltliben<te Kotten Bfog3s nach Abzu;Wal~ng:J?Uu-::1ct111h1 (Nr. Be) 

. zu lohnzus•tz:-undVenorglrlgsletst. (A!lsetiluss 'l'ar 3112.0a) E 

BeYieba- ~d Perwon•talll*tlgke!t (Nr. 10) E 

Beruf!lwsbllct.Jng, !N9111rblldung, B111:1rieh-.kindertageulmten (Nr.11) f 

p1uachalierter JrwHtitlansnisd\1-a nad'\ t 25 AA.egV (Nr 12) € 

Aul'lll'ung won BautaJsmzuschctssen/ Netzansd*is.skoslenbeitragen (Nr 13) € 

f 

€ 

Dauerhaft: nicht bHinftussbare K05ttn KAdnb 

wDl3tila Ko1t.n.ntaile nadt 1 11 Ab&. 5 ARegV Kosten in VKO Ert<lselnVKO Kosten inVKt e:rtouinVKt SllldoaasNeUver-
•nderung•n (Obottngl 

( Koslen ror die: Buctid\m9 von Trcib&nugit o,ooe 0,00t OOO f o,oot 1 
IK051en mr Lastnu1sZ1.Jsagen 0 00~ O.OOE 1 

Summe 0,00€ o,oc { 0,00€ 0,00 E 

S.lclo O,OOt 0,00 ( 

Orffereru. du vof•til itn Ko•tnflilnteit. (VKt • VKO) o,oo<i 0,00 EI 
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VorQl:lersid'ltrwi nicht bee:frfGU$Sbaret KC1111temirrl2il (%) 

Vorubo<oehond nieht ~*'"' Kostananblil 111 

Nittltebgebauter Tetl der beelnl'lw.sba~n Kmeten 

l(AoH,O·Kl'hih.O 

t-E:Wo 

~.o 

ew. 
KA\/llb.O 

1 - IA 

(1 • \A) • KAb.O 

VhKAb,O 

KAWl.0 + (1 · \IQ J AAD,O 

lllllig.,,.ng <loo Vert>mudlerpreisgeoomllnd„ bCZOllCJ1 auf 6asls)1hr VPtt 1 VPIO 

Veftln11.ictlff'P1"9l1gesamltnd8 J. ProclUk'll'll'GteTortuchriU 

llih c X.o.ebtnanklile Kvnb + Kh mit VPI lll1d 

S..ldo dK~llerungSO....,. lstl 

Kalendorjahl11cho E!IOsoberg~nze 

(\l~IWPID) • Pfl 

"' 

!A 

PIO· 

(KAYnb,0. 11 • \II) X IC.'b.O) X (V>'IWl'IO . PFU • EI' 

Cl 

EOt. kalen:lerjäMich 

"'-'>~EOO- laldoau•llotlY..- •-'""9o-... EQC 
-d•""900 ondoN„_(0*""9! „cti Nolzv--

S.7'o'On t2 
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R2 2015-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2015 

Rcgelvcrt.ahren 

2010 

E!'lzienzwert (EW.J 90,64% 

Verbrauell""'relsgesamtindex nooh f 8 AF!egV des Jehree 2010 (VPIOJ 100 

105.70 

Dm.Jerhaft nicht beeinflussb.1mJ Kostw\anteile n1ch § 11 Abs. 2 ARefi'I 

ge:;:ettlichc Abnahme- und Vef9otung11plllchten (Nr 1) 

verbleibende Kosten 8ioVaS nach Abzu.g WAlzungspataehale (Nr. 8&) 

bo . und tarifverlr&g. Vereinbar. zu nt! atz- und ef$1lrgungG c;st. 
Nr. 9 

Betriebs- wid Personalrat:std.Uljlkeit (Nr. 10) 

Korieft In VKO 

IKcsten 1Dt cle Beadla1bl9 we>n TfeibenMgie 

IKoa:.•n ftlr la&b'!uuzu&.agen 

Su"'""' 

Sa!Co 

Different der volathn Koat•ftlllf•il• (Vkt - VKO) 

GeHmtkostl:n ohn• d11Uerh•ft nl:cht bettnlussbare Ko&tenanleile 

BHinll'uzabuer Ko&tenanleß [%] 

Be.r.ltuuharer Kostenanteil J.1 

VorObaroehend niotlt beeintJssbarer Kcstenantieil (%] 

Vorübergehend nicht beeinflussbarer K~tt~ J!] 

Nlch1 abgeb1uterTel derbeeinftussb8ri!!f'I Kost!n 

Ab2ubauendcr beeinluubarer KDSten•nt:e" 

KAgco,O - KAdnb,O 

1 • EW-0 

KAb.O 

EW. 

KAvnb,O 

(1 - VI). KAb,0 

\ltx KAD,O 

o.oo € 

o,oat: 
0,00€ 

0.00€ 

KAvnb,0 • (1 -Vt)x l<Ab,O 

Ve ....... cherprsislluamtindu (VPI) und Produktivitätsfaktor (PFI 

steige1U11g de& Verbraucheqweiag~arolindex betogen auf Basisjahr VPtt / VPtD 

!oJmu[ierttt" genl!feltersetloralerProc'uk1MtllstaklOrM1Cl'I t9AP.cgV Pft 

Verbra1Jctaerprei1guamljndax I Produkf"'1'Atafortschirt (VPIWPIO)- i:>Ft 

AnP11sung1bll'lrSg auf Grun emes rwe lerung81B 
AAcdV 

"'""'f4,f 10 EFl 

Ertose in VKO 

D,00 4 

/ / , 
0,00 . 

Jahresm.t.n 

VetieJlungslaktor nach V1trtllllJngt1flktunRCh C3enen:ncr :ocktofaler 
Janr § 1S Ab•. 1 ARegV (III) § 16 Abs. 2 AA•gV Produkti'titatsfmd:or 

[\11. lndill') nsch §-9 ARef]V(PFt) 

2013 0.20 1 .~00-4 

2014 0,40 3.0225% 

2015 0,60 4.5878% 

2016 0,80 6 ,131S4'!' 

2017 1,00 7.7284'1\ 

Kosten Elfllsc Saldo .us Netznr• 
anderu~n IObemgl 

€ 

~ 

E 

€ 

E 

€ 

• 
€ 

€ 

€ 

~ 

€ 

E 

Eria.elnVKt SOlckl .>US Notntr• 
•nderungen (Obortngt K<moninVKt 

O.OOE 0,llO' ' .. 1 
0.00 E 1 
0,00 E O.OOE 

0.00 E 

O.OO(l 

Angtpuste EOB vor Saldow•~•r- Swwme(angep:aMtitEOG 
Nelzvetänderungen 3ndcrungon (Obertragl nodl H•tzy•randono._, 

S.-.6vcn 12 
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(llPltNPIC • Pf'Q x E.FI 

J~hrliche KHter.anteile: "'Ynb• + „b„ milvP'lt und PFtsowJc EFt 

S.atdo des ~ierungskonlDll (S1J 

EOI, kalend aMich 

34  



R2 2016-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 201 6 

20\0 

Elid..,.,.,t [CWJ 

Verbraicher;i1etsgesemlnd1X nach § ~ ARegV dM Jahraa 2010 (VPJOJ 100 

108,80 

KonzuaionslbGlben (Nr 2) 

erfonferllche Jnangpruehn8hme vDrgelagerter Netz.ebenen (Nr 4) 

genehmigte ln•estidonsmaill1ahmen nad1 § 23 AAegV (Nr. 6) 

A""°'ung de• Abzugebetlages nach § 2~ Abs 2a fV'.e9V 

yeJtleibcnde Ko;tm Biogas nilch AbzugW:llzung:;p11.u~cliuk: (Nr. Sa} 

elr . und l8n ertnlg. eumbar. zu LohnZUl-Btz-ood Venu:1rg.,rngtrei1t. f,AbSCfll\ln vor ~1 12.DB) 
Nr. 

Belrlebs- und PtnonalraGttttg~eH: (Nr. 10) 

Beruf11usblldung, Wettertitldung, Be1riebakirtdt1rtag•sstitten (Nr. 11) 

pauechall.,,.rlnver.lldcnozuochlag nad\ § 25 ARegV (Nr. 12) 

von Gasversorgunosnetzen, 

vai.til• Kaat.narail• NICft § 11 AbL 5 ARegV Koslen ~ VKO 

l~n fOf a'io 8"r::h11ffung von Tre1benirrgt• 

1 KcSb!:n tat LH UIUSM\1"1gm 

Summe 

Saldo 

Dll'lennz der volatlleo Kos.teoanteite (VKt • VICQ) 

G~en ohnedelueftleftnlcht ~ftu~ Kostenanteile 

a„'nlus&barer KoctM\ant.il {%1 

Betinlutsbetw Koatien.rn.11) 

VorObervehtnd rictt1 betlnlusabarer Kostenanteil ~J 

Volflborgehend nlellt b<einftussl>M.,. Kostonantel J1 

Nir;ht qebauter Teil der beeinlussbaren Kosten 

Abzubauender beefnfkl112'1rer Koatdn1nt!'il 

KJ\ges,0 - KAdnb,O 

1aEWa 

KAb,0 

EWa 

KAvrl>.O 

1- \/t 

(1 ·VI) X IW>,0 

Vtx KAb,O 

O,OOt 

oou 
o.oo• 
O,OOC 

J•l111icllo wrjlborgohend nicht beelnflussbarot' zzgl. niel\t 
bauten bHlnftuubantn Kos.t..nlm:.il KA•nb,O + (1 - VI) X KAb,O 

Verbraucherpr9llguamtSndlx (VPll und Produlrtlvtt.ltsfaldor (PF) 

SteigeNng des Verbrouchrrprdsgesantlnde:i bemgen auf8a1isj11hr VPlt/VPIO 

""'1luli..,.,. ---er Produk!Mli!t&lok1or oo<h § 9 AAegV PFI 

JlhrUctt• K~„ Kvnb+ Kb mit VPI und PF 

ErtöselnVKO 

0,00( 

0,00, 

JahrHdaten 

Jahr 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Kosk:ninVKt 

0,00( 

0,00€ 

o.oo c 
O,OOE 

Werte aus Basisjahr 

VMo..lu~faktof n•ch 
§ 15 Abo 1 AAogV (VIJ 

0,20 

0,40 

O,EO 

0,80 

·1,00 

Ef1j!H 

ErlöseinVKt 

o,ooc 

0,0H 

Vtt:eJunga'aktof nech 
§ 16 Alls 2 AAegV 

(\II.•""'' 

Saklo aa& Netner-
&nderwl1en (Kosten) 

S.ldo aus Netzver-
oinderungen (Obe-gl 

€ 

€ 

€ 

€ 

E 

E 

E 

~ 

E 

€ 
€ 

1 
1 

o.oo EI 

Genete1er Httioralet' 
Produl{tvrt3~b<tor 

noc!l § 9 ARegV IPFI) 

1,5000% 

3,0225% 

• ,5678'4 

6,13&4% 

7.1254% 

Saldo au~ Netzwr-
llnderungen (Erlöse) 

/ 

Angepasst:I liOQ vor Saldo aus Ne1zlter- Swn.me langepastle EOG 
-•rtndorungen lllideru,,gen (Obortrogl nach Netz-.Mrunven 

S.1:. 10 VWl 12 

f 

t' 

~ 

' 
' 
• 
€ 
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ln1tationlerung (VP WP10 - ?fl) X EF! 

(KA..,b,O + ( 1 ·\lt) X KAll,O) > (lll'IWPIQ • PFQ x EF 

ennnael'I 19AR V 

Saldo des Regulientn91kontos (st) 

Verfinderun dervot1tilon Koat.ianleile naeh t 1 Abs. 5~ V . VKtN KO 

Zwischenergebnis Ertö1ob.rgrll!!nze nac:h Reguli6N119slonn11I (EOt) 

Kalenderjlhr11che Er10sobe'1lrcnze EOl. kalcndc~ahr11c:h 
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EW Eichsfeldgas GmbH Betnebsnummer 12000466 

R3 Bestimmung der erzielbaren Erlöse 

1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 

1.1.2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 

1.1.3 Abrechnung 

1.1.4 Messung 

1.1.5 Messstellenbetrieb 

1.1.6 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 

1.1. 7 Vertragsstrafen 

1.1.8 Preisnachlässe gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 

1.1.9 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 

1.1.10 Weitere Erlöse 

1.1.11 Konzessionsabgaben 

1.1.12 Sonstige Umsatzerlöse aus Netzentgelten 

= Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.11) 

+ Unterverprobung 

= Erzielbare Erlöse 

Seite 12 von 12 
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